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17te öffentliche Sitzung der 2ten Kammer .

( Schluß .)

Rettig bcurthcilt das beklagenswertste Ereigniß auS

einem dreifachen Gesichtspunkte . Ein Mal von dem mora¬

lischen , der zugleich auch der politische für die Kammer zu
nennen , indem für diese nur eine Politik möglich sei ,
welche Hand in Hand mit der Moral gehe ; dann von
dem juristischen und zuletzt von dem bistorischen , rein that -

sächlichcn Standpunkte . Der Redner beginnt mit dem

letzter » und gibt eine ausführliche geschichtliche Darstellung
der Veranlassung zu der Scelbacher Bestechung , wobei er
bemerkt , daß der Eine der Kämpfer , obgleich ebenfalls mit

verwerflichen Waffen kämpfend , sich in einer zwar nicht
gerechten doch entschuldbaren Gegenwehr befunden habe .
Von juristischem Standpunkte aus sei die Sache eine ziem¬
lich einfache und es handle sich hier nicht mehr von dem¬

jenigen Gewählten , auf welchem wenigstens der Verdacht
der Bestechung ruhe , — sondern von einem nengcwähltcn
Abgeordneten , welcher der vorangcgangenen Bestechung ganz
fremd sei ; dieser habe auch nach Abgang der drei kranken
Seelbacher Stimmen doch noch die entschiedene Mehrheit
gehabt , und die beiden nun entstehenden Fragen , ein Mal
ob der Wahlbezirk habe verlangen können , daß der durch
Stimmenmehrheit zu dem Manne ihres Vertrauens erklärte
Abgeordnete in die Kammer trete, — sodann ob der Mann ,
der nach allseiligem Zugeständniß unbefangen in der Sache
sei, durch das Erlangen einer Mehrheit ein ancrkennbares
Recht erhallen habe , seinen Sitz als Depntirter einzu¬
nehmen — müsse er unbedingt mit Ja beantworten . In
Bezug auf den moralischen Gesichtspunkt der Sache aber ,
und in Betracht , daß die Kammer zeigen müsse , wie sie
nicht geneigt sei , über solche Unlhatcn wegzugehen , daß sie
die Wichtigkeit ihrer Sendung genügend kenne und nicht
den leisesten Flecken ans den Bänken der Abgeordneten

hasten laffen wolle , stimme er für den Antrag der Com -
Mission .

Zittel : Der Sieg , welchen die Kammer heute durch
die unzweifelhafte Abstimmung über eine dem Volks¬
leben den empfindlichsten Stoß drohende Corruption feiere ,
sei leider kein Triumph , obschon Ein tröstlichrr Akt darin
schon herausgehoben worden sei , nämlich daß es kein
Kampf der politischen Meinung gewesen ; allein dessen¬
ungeachtet gereiche der Vorfall , welcher die heutige Dis¬
kussion veranlaßt habe , unserm Volksleben vor den Au¬
gen des deutschen Vaterlandes nicht zur Ehre . Er theilt
die Ansicht , daß die Regierung , welche ja doch immer
das Recht der Prüfung der Urwahlen in Anspruch nehme ,
der Vorwurf treffe , nicht früher eingeschritten zu sepn ,
denn durch ein solches Einschreiten wäre ohne Zweifel
die heutige Diskussion unterblieben , und obgleich er jenes
Recht nicht anerkenne , außer im Fall die Wahlcommissio »
oder die betreffende Gemeinde Etwas dagegen einwende ,
so sei seiner Meinung nach dennoch bei offenkundigen Verfäl¬
schungen , wie in diesem Falle , die Administrativbehörde
sogar verpflichtet , einzuschreiten , weil sonst eine gültige
Deputirtenwahl rein unmöglich wäre . Er wolle glauben ,
daß keine andere Absicht bei dem Liegenlaffen zu Grund
gelegen habe , als die, die schmutzige Geschichte nicht zu
sehr an das Tageslicht zu bringen , allein wenn man die
Augen zuschließe , so decke man doch eine Sache nicht
zu , und daß sie nicht habe zngedeckt werden können , sei
vorauszuseben gewesen Dem allenfallsigcn Bedenken ,
daß , wenn eine bei den Urwahlen vorgckommene Be¬
stechung eine Deputirtenwahl ungültig mache , durch Ueberein -
kunft einzelner Personen jede Wahl umgeworfen werden
könne , stehe die Befugniß der Kammer entgegen , darüber
ein Urtheil zu fällen , welches sich demnach motiviren
werde , ob Bestechungen geschehen seien , um eine Wahl
ungültig zu machen , oder aus andern Gründen . Wo Be¬
stechungen vorkämen , wie hier , sei die Kammer es der
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öffentlichen Sicherheit schuldig , die Wahl zu verwerfen ,
indem ihr kein anderes Mittel zu Gebot stehe , ihren

Abscheu gegen dergleichen Handlungen auSzudrücken .

Eigentlich sollte , wie Jedem sein Nechtsgefühl selbst sage ,

jeder Bestechende und Bestochene seines aktiven und pas¬

siven Wahlrechts verlustig gehen , denn Einer sei eben so

unehrenhaft wie der Andere , im Gegentheil seien die¬

jenige » , welche sich bestechen ließen , in der Regel auf
einer nicdercrn Stufe der Bildung als die Bestechenden , so

daß man cs ihnen weniger verargen könne , wen » sie sich

durch Geldanerbietungen Hinreißen ließen , als solchen ,
die durch höhere Bildung aus dem Volk hcrvortreten und

selbst Anspruch auf Sitze in diesem Saale machen , wenn sie

bestechen ; dcßhalb unterstütze er den Antrag der Cemmiffion .

Staatsrath Frhr . » . Rüdt glaubt nicht , daß durch das

Einschreiten der Negierung die heutige Diskuffion ver¬

mieden worden wäre , den » er habe die lebhafteste Ueber -

zeugung , daß , wenn auch die Wahlmännerwahl als un¬

gültig aufgehoben und eine neue Wahl angeordnet wor¬

den wäre , dennoch Alles heute ebenso vorgebracht und die

Wahl um deßwillen angefochten worden sein würde , gerade
Weil die Regierung neue Wahlmänner hätte wählen las¬

sen ; dies; habe sie wohl eingesehen . Die Offenkundigkeit
der Sache habe sich übrigens darauf erstreckt , daß in

Seckbach auf Kosten Anderer tüchtig gezecht worden —

welches an andern Orten und auf Kosten Dritter auch

schon geschehen sei ; wenn man auf solche Offenkundigkei¬

ten Rücksicht nehmen wollte , so würde sich die Zusam¬

menkunft der Stände sehr verzögern , keinesfalls könne

aber die Regierung ein Vorwurf treffen , denn sie habe

voraussehen können nnd müssen , daß die Sache jedenfalls

wieder in der Kammer aufgewärmt werden würde .

Baum anerkennt , daß die Wahl des Abg . Lich-

tenauer selbst , mit Ausnahme des Umstandes , daß die

Wahlmänner auch hier in besondere Zimmer gewiesen

worden seien , nichts Tadelnswerthcs enthalte ; ebensowenig

könne den Abgeordneten selbst und das Ministerium dabei

ein Borwurf treffen , dieß lasse sich aber weniger von

dem Amte in Lahr sagen ; diesem sei in Beziehung auf

die Wahlmänncrwahl in Seclbach im vorigen Jahre eine

Beschwerde überreicht worden , worin alle später zur

Sprache gekommenen Mißgriffe aufgeführt gewesen , sie

sei aber unbegreiflichcrWeise verworfen worden , eben so wie

eine Beschwerde rücksichtlich der kürzlich vorgenommenen

Ersatzwahl in Ronnenwcier . Persönliche Feindschaft habe

allerdings den Kampf der beiden ministeriellen Parteien

im Amtsbezirke Lahr ( welchen er wohl von der Stadt

Lahr zu trennen bittet ) hervorgerufen , und Völckers Gegner

habe darin der Stadt Lahr gedient , weil er bei der
Eroberung derSelbststäudigkcit derLahrcrBürger , welche von
Bölcker lange Zeit unterdrückt worden fei , mitgeholfcn habe .
Auch darin müsse er dem CommissiouSbcricht widerspreche ^, ,
als ob Anfangs nur keine politische Meinungen im Spiel
gewesen seien : eS fei vor und während der Bestechungen
nur ein Kampfder zwei ministeriellen Mächte gewesen . Ge¬
genüber dem Commissionsbericht behauptet er ferner , daß
die Wahlmänner sich nicht passiv verhalten hätten , was
er durch das Benehmen des Bürgermeisters Schäfer und
des Accisors Durst , welche beide Mitglieder der Wahl -

commission gewesen , nachwcist , eben so habe sich bei der
Wahl der Schwager des dritten Wahlmannes , der Rath¬
schreiber MoSmann , von welchem zu verwundern sei, daß
er noch an dieser Stelle , weil er schon öfters in Un¬

tersuchung gewesen , hervorgethan . — Der Redner spricht
nun sein Bedauern darüber ans , daß , als bei der Nach¬
richt , die Untersuchung solle wieder aufgenommen werden ,
verschiedene Versuche von Seiten dcS Wahlbestechers ge¬
macht worden seien , den Selbstankläger zum Widerruf
zu vermögen , daß sogar eine Staatsstelle dem bekannten

Linsenmaicr ein Brückenbauaccord versprochen haben soll ,
wenn er revocirc , was er aber nicht gethan , und geht dann

auf die amtliche Anordnung über , zufolge welcher unmit¬

telbar nach geschlossener Untersuchung und sogleich aus¬

gesprochener Cassirung der Wahlmannerwahl eine neue

besohlen , und einige Tage darauf abgehaltcn wurde ,
welches seiner Ansicht nach nicht habe statt finden können .

Der gewählte Abgeordnete gehöre , wie der Commis¬

sionsbericht ganz richtig sagt , der Kammer an und

che dieser von seinem Platze geschieden fei , könne keine

neue Wahlmänncrwahl geschehen ; zuerst müsse die Kammer

beschließen , daß die in Frage stehende Deputirtenwahl zu

rassiren sei , worauf daun erst die Wahlmannerwahl in

Seelbach zu verwerfe » gewesen wäre . Freilich treffe auch

hier ein , was der Dichter sage : das ist der Sünde

größter Fluch , daß sie fortwährend BöscS stets gcbieret .

Auch sei die neue Wahl bereits wieder angegriffen . Der

Kampf der Ministeriellen habe indessen für die Stadt

Lahr selbst eine bedauerliche Folge gehabt . Man habe die

Liberalen in die Sache verflochten und ein Ver¬

folgungssystem begonnen , gegen welches der Redner noch

heute protestiren müsse. Die Lahrer Bürger , welche nicht

der Partei deS frühern Abg . Völcker angehörlen , habe

man bei der Regierung als Unruhestifter verschrieen , uns

ihre Protestationen dagegen seien unbeachtet geblieben ,

weil von Seiten der Beamten , welche vielfach zum Bericht

aufgefordcrt worden seien » und welche hätten klar sehen



können , die Verdächtigungen deS Wahlbestechers bestätigt ^
wurden . Freilich habe die Stimme des Volkes gesagt , i
die Ursache liege vielleicht darin , daß die Letzlern von !

dem Einflüsse deS Herrn Völcker , welcher sich öfters

gerühmt habe , er könne die Beamten , groß und klein , ver¬

setzen wie er wolle , übermannt worden und ein neuer¬
licher Vorfall , nach welchem ein CtaaiSdiener , der schon

seit 23 Jahren in Lahr segensreich wirkte , wider seinen
Willen versetzt worden sei , scheine diese Volksslimme zu
bestätigen . Nachdem der Redner noch einige Beispiele
der Völckerschcn Anmaßungen angeführt und die Animo¬

sität der Beamten gegen Einzelne und gegen daS Ge -
mcindewefen schmerzlich beklagt , so wie die spezielle AnS -

rinandersetznng alles Vorgr 'orachten dadurch begründet ,
daß er berufen gewesen sei die Ehre der vülsach ange¬
griffenen Bürgerschaft und einzelner Bürger von Lahr zu
reiten , welche , gestützt ans das Slaaisgrundgesetz , die
Unantastbarkeit der bürgerlichen Freiheit in Anspruch
nehmen , — stellt er den weitern Antrag : die Seelbacher
Wahlmännerwahl vom 30 . März 1843 , erst wenn der
Commisstonsantrag angenommen sei , zu fofftrcn mit dann
die am 23 . v . M . daselbst vorgcnommcne Wahl alö zu
früh voigenommcn , zn verwerfen .

Hägelin ist derselben Ansicht wie mehrere Redner
vor ihm , daß der Kampf nur ein Kampf zweier feindseliger
Persönlichkeiten gewesen ; aus dem Umstande , daß der
Abg . Lichtcnaucr auch nicht im Geringsten in die Sache -

verflochten sei , würden zwar Gründe zu abstrahiren
scpn , die Wahl für gültig zn erklären , allein er müsse
dennoch für Verwerfung der Wahl stimmen , damit auch
picht der leiseste Verdacht auf der Kammer ruhe , als
habe sie ein so verwerfliches Treiben nur entfernt gebil¬
ligt . Nachdem er sich weiter gegen den Grundsatz ausge¬
sprochen , daß die Regierung das Recht habe , in dem
Zeitpunkte , wo die Wahlakten zur Prüfung bei der Kam¬
mer vorlägen , die Wahlmännerwahl anzugrcifen und auf
die möglichen Folgen aufmeiksam gemacht hat , schlägt er ,
namentlich auch im Interesse des Wahlbezirks vor , setzt
schon darüber zu entscheiden , ob bei der ohne Zweifel
anzuordncndcn neuen Deputirtenwahl die drei Wahl -
Männer , deren Wahl jetzt durch amtliches Erkenntniß für
ungültig erkannt worden oder jene drei , welche cx post
toicCcr frisch gewählt worden seien , mitzustimmen hätten —
ffintr Meinung nach könne die Kammer aussprechcn , sie
wolle die neu gewählten Wahlmänner als gültig aner¬
kennen , und dieß zwar um so mehr , als die Pirsonen
ganz dieselben seien .

EtaatSrath Frhr . von Rüdt : Der Abg . Baum habe

viele Aufklärungen über die Wahl in und um Lahr ge¬
geben , was er als einer der thätigsten Assistenten der
einen Partei als guter Gewährsmann habe thun können ;
bei den Wahlvorfällcn sei er , wenigstens nach Inhalt
der Aussage , in Seelbach zugegen gewesen . Auch habe er die
Beschwerde verfaßt und Unterschriften gesammelt , über¬
haupt die ganze schwarze Wasch von Lahr , an welcher er
täglich mitwasche , in die Kammer gebracht , um auch diese zu
dem Waschgeschäft einzuladen . Jene vorgebrachten Vor¬
würfe gegen die Behörden müsse er ( v . Rüdt ) gänzlich
zurückweisen . Wenn ein Untergebener , und dieß sei der
Hr . Abg . als Bürgermeister von Lahr — Grünte zur
Beschwerde zu haben glaube , könne er sich an eine höhere
Behörde wende » ; cs sei aber durchaus ungeeignet , nur
um seinen Groll und sei» Gift öffentlich auszugießen ,
solche Gegenstände unvorbereitet in die Kammer zu brin¬

gen . — In Bezug auf die Sache selbst glaube er , daß
zuvörderst über die Gültigkeit der Abgeordnetenwahl er¬
kannt werden sollte , wollte dann die Kammer noch fernex
beschließe » , was in Bezug auf die Urwahlen ; u wünschen
oder nicht zu wünschen sei , so könne dieß alsdann auch
geschehen . — Die Wahl des gegenwärtigen Abgeordneten
halte er indessen für völlig gültig , indem sich die Vor¬
fälle bei den Urwahlen lediglich auf einen früheren Fall
bezögen , und fährt dann fort : Was die Ungültigkeitser¬
klärung der Urwahlen und die Vornahme der neuen Wahl
betrifft , so hat die Regierung in ihrer Mittheilung an die
Kammer ihre Ansicht bereits ausgesprochen und es wurde
dabei ausdrücklich bemerkt , daß das Oberamt angewiesen
sei , über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Wahl sofort
zu erkennen . So gut die Kammer c . n Interesse dabei
hat , daß die Wahlangelegenheiten zu Ende geben , so gut
hat cs auch die Negierung , und da ich so oft intcrpellirt
werde , wenn irgend eine Wahl von einer Seite noch im
Rückstand ist, so scheint es mir auch angemessen , daß die
Regierung theilö um diesen Interpellationen zu entgehen ,
thcils damit die Wahlsachcn ein Mal zu Ende kommen ,
auf Beförderung derselben dringe . Es ist also die frag¬
liche Anordnung an und für sich schon im Interesse der
Sache selbst gewesen . Sodann glaubt auch die Negierung ,
daß sie hierin vollkommen in ihrem Rechte ist ; die Ver¬
fassung gibt jeder Kammer die Entscheidung über die strei¬
tigen Wahlen ihrer Mitglieder , aber auch nichts weiter
anheim . Die Wahlordnung dagegen weißt der Negierung
und ihren Beamten die Anordnung und Leitung der Ur -
wahlcn , sowie die Entscheidung der Streitigkeiten zu , die
man bei Entwcrfung der Wahlordnung als die einzig
möglichen sich gedacht hat . Eö befindet sich ferner die Re «
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gierung in der anerkannten Ausübung des Rechts über
die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Urwahlcn zu erken¬

nen , wenn Gebrechen vorliegen ; und es spricht dafür auch
die allgemein geltende Theorie , daß das , was in der Ver¬

fassung der Kammer nicht gegeben ist , die Negierung sich
Vorbehalten habe .

Wenn nun aber aus dem Umstand , daß die Reklamation

gegen die Gültigkeit einer Urwahl erst nach Beendigung
der Deputirlenwahl vorgebracbr sei , gefolgert werden will ,
daß hierdurch daS Reckt der Regierniig auf die Kammer

übergehe , so gestehe ich , daß ich diese Ansicht nicht nur
nicht iheilen , sondern auch den Grund hiezu nicht finden
kann . Die Urwahlcn bestehen für sich , die Abgeordncten -
wahl besteht ebenfalls für sich , und cs kann nur aus der

Gültigkeit oder Ungültigkeit der einen eine Rücksicht auf
diese Gültigkeit oder Ungültigkeit der andern abstrahirt wer¬
den . Am besten wäre es , wenn überhaupt alle Reklamationen

gegen eine Urwahl verjährt wären , mit dem Tage , wo die

Abgcordnctenwahl augeordnel wird . So lange aber dieß
nicht besteht und der Einzelne das Recht hat , seine Be¬

schwerde vor und nach der Deputirtcnwahl vorzubringen ,
werden immer Zweifel möglich siyn . Der Grund , daß durch
die Kassation einer Urwahl der Regierung in die Hand ge¬
geben fei , eine von der Kainmer für gültig erachtete Wahl

zu vernichten , ist durchaus nicht richtig . Tie Kammer ist
nicht verpflichtet auf die Entscheidung der Regierung in

so fern Rücksicht u >nehmen , daß sie eine Abgcordnetenwabl
blos darum für ungültig zu erklären habe , weil eine Ur¬

wahl für ungültig erklärt worden ist, denn da sie ja ohnc -

h n nur nach ihrer Uebcrzeugung und nicht nach gewissen
Rechtsrcgeln zu verfahren hat , so bleibt sie in ihrer Stellung

ganz unangetastet . Wenn nämlich auch die Kammer zuerst
über die Abgeordnetcnwahl entschiede und die Regierung
mit der Entscheidung über die Urwablen zuwarten müßte ,
so wird sich letztere durch eine Euscheidung der Kammer dock'

immer nicht für gebunden erachte » und in dem einen Falle
würde also dasselbeVerhältniß sich Herausstellen , wie in dem

andern . Endlich glaube ich auch noch darauf aufmerksam

machen zu müssen , daß zwar nach dem neuen Strafgesetz die

Wahlbcstechungen strafbar sind , aber immerhin Fälle Vor¬

kommen können , wo der Richter eine Klagfreierktärung auö -

spricht , während die Kammer die Ueberzeugung bat , daß

Bestechungen statt gefunden haben , somit die Abgeordncten -

wahl kassirt , wogegen die Regierung nicht einmal das Recht

hätte , die Urwahlcn zu kassiren . Nach diesem wird die Kam

mer lediglich über die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Ab -

gcordnetcnwahl Beschluß zu fassen habe » , denn das Recht

durch ihre Behörden über die Urwahle » auf angebrachte

Reclamationcn z » erkenuen , muß die Regierung als daS
ihrige anfehen und behaupten .

Schaaff widerspricht der zuletzt ausgesprochenen An¬
sicht des Hrn . Regierungscommissärs . Zu einer Abgeord¬
netenwahl gehören zwei Faktoren , nämlich die Wahlmännncr -
wahl und die Abgeordnetenwahl durch die Wahlmänner ; es
liege in der Natur der Sache , daß , wer über den zwei¬
ten Faktor zu erkennen habe , auch ein Urtheil über den er¬
sten Faktor haben müsse . Er wolle sich nicht weiter dar¬
über aussprechen , weil er glaube , daß die Ansicht der Ne¬
gierung keine Unterstützung in der Kammer finden werde ;
auch handle cs sich hier um eine Prinzipiensrage , über
welche , als nicht gehörig vorbereitet , die Kammer heute
keinen Beschluß fassen könne . Der Redner sucht darzuthun ,
daß die Negierung durch die Kainmer selbst zu der Ansicht
habe kommen müssen diese trete , ihren angesprochenen Rech¬
ten , die Urwablen umzustoßen und eine neue Wahlmän -
nerwahl anzuordnen , nicht entgegen , denn das am 23 .
November v . I . der Kammer mitgetheilte Nescript , wo¬
durch jene Maßregel zur Kenntniß der Kammer gebracht
worben , habe man einfach zu den Akten gelegt , obgleich
damals Mehrere verlangt batten , sie , der Wichtigkeit der
Sache halber , zur Berichterstaltnng in die Abtheilungcn zu
verweisen , — und beantragt : wenn die Kammer die Ab -

geortnetenwahl umstoße , so möge sie zugleich aussprechen
sie habe keinen Anstand gegen die von der Negierung an -

geordnete neue Wablmännermabl in Seckbach und zwar
mit der Verwahrung , daß damit die Kammer nicht ab¬
weiche von dem Prinzip oder ihrem verfassungsmäßigen
Rechte . Denn man könne ein Recht in Anspruch nehmen
und doch nicht in jedem einzelnen Falle Gebrauch davon
machen müssen . Die Behauptung des Abg . Baum : die
Wahlmäuncr seien den Umtrieben nicht fremd geblieben , gehe
keineswegs aus den Akten hervor , also müsse er jene für
ungegründet anseben und über die weiteren Behauptun¬
gen überlasse er dem Hrn . Redner die Beweisnihrung .
Die gegen die Behörde in Hahr vorgebrachten Beschwer¬
den in die Kammer zu bringen , halte er für ungeeignet
und wenn alles richtig sei , was der Hr . Abgeordnete an¬

gegeben , so wäre cs am Platze gewesen , darüber Klage zu
führen . Endlich habe der Abg . Baum gesagt , die Bür¬

gerschaft Hahrs habe lange Zeit geseufzt unter dem Drucke
des Fabrikanten Völcker , er habe die Bürgerschaft beherrscht
und diese sich nun endlich durch diesen Wahlstleit emancipirt ;
dies könne er nicht glauben , denn in einem solche» Falle
würbe die Selbstständigkeit des badischen Volkes nicht
weit her scyn , er wolle es auch zu Ehren der Bürger
Lahrs nicht glauben .
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Sander : Es sind sowohl von dem Abg . Baum als
den Abg . Hägelin und Schaaff Anträge gestellt worden ,
die sich auf die Frage beziehen , ob die ältere Wahl der

Wahlmänner in Seelbach sowohl , als die jüngstangeord -
nete Wahlmännerwahl gültig sei. Diese Frage scheint mir

allerdings in einem besondern historischen Zusammenhang
mit dem Gegenstand zu stehen , den wir hier behandeln ,
aber in einem nothwendigcn innern Zusammenhang mit
der Frage über die Gültigkeit der Abgeordnetenwahl im
Landamt Lahr steht sie nicht , und deßhald scheinen mir
jene Anträge so beschaffen zu sepn , daß sic nicht geradezu
so gelegentlich eines in sofern fremdartigen Gegenstandes
in die Kammer gebracht , erörtert und von ihr entschieden
werden könne , um so mehr , als die aufgeworfenen Fra¬
gen schon in der Commission in Anregung gebracht wur -
den , aber dort nicht zur Entscheidung gekommen sind , weil
man von der Ansicht ausgieng , es könne die Frage über
die Gültigkeit der Abgeordnetcnwahl recht wohl getrennt
werden , und sei rechtlich getrennt von der andern Frage
über die Gültigkeit der Wahlmännerwahl in Seelbach .
Wenn ich glaube , daß dieß schon in der Geschäftsord¬
nung , besonders in dem § . 44 gegründet ist , wenn ich
ferner glaube , daß jener Paragraph auch seine Anwend¬
barkeit hat ans alle anderen Fragen , die hier Vorkommen ,
und also hienach Vorschläge , die nicht in einem nothwen -
digen innern , rechtlichen Zusammenhang mit der Haupt¬
frage stehen , an die Commission zu weisen sind , so scheint
mir dieß in dem vorliegenden Fall noch nothwendiger ,
wenn ich die Grundlage betrachte , woraus alle diese An¬
träge beruhen , und bedenke , daß hier von einem der wich¬
tigsten Rechte der Kammer die Rede ist , über das wir
bekanntlich mit der Regierung schon lange im Streit sind.
Es handelt sich bei dieser Frage von dem Recht , in wie
weit die Kammer die Wahlen der Wahlmänner zu unter¬
suchen , zu entscheiden , für gültig oder ungültig zu erken¬
nen , und in Folge dieser Entscheidung auch das Facit
daraus zu ziehe » habe , und dieses Facit der Regierung
mittheilen könne , oder aber ob die Regierung , wie sie
heute frank und offen erklärt hat , wirktlich das Recht
habe , alle Wahlmännerwahlen ohne Unterschied , wenn sie
zu kassiren seien , zu kassiren und neue Wahlen anzuordnen .
Ein solches wichtiges Recht , das geradezu auf den ganzen
Bestand der Kammer influirt , sollte man nicht durch Be¬
schlüsse , die meines Erachtens etwas improvisirt sind, hier
in der Kammer entscheiden . Wenn man daher überhaupt
auf die weitere Erörterung dieses Punktes eingehen will ,
so sollte man vorher der Kammer die Frage vorlegen , ob
nicht diese sämmtliche Anträge an die Commission zurück¬

zuweisen seien . Ich glaube zwar , daß dieß aus dem ein¬
fachen Grunde nicht gerade nothwendig wäre , — alsdann
nämlich , wenn sich die Kammer entschlösse , den gleichen
Gang zu verfolgen , welchen die Commission befolgt , d . h.
diese Frage bis auf jenen Zeitpunkt zu verschieben , wo
die neue Abgeordnetcnwahl uns vorgelegt wird . Glaubt
dagegen die Kammer , daß es räthlich sei, diese Frage vor¬
her zu entscheiden , so scheint sie mir nicht in der Lage zu
sepn , dieß heute zu thun . Ich trage deßhalb darauf an ,
daß die Kammer in Anwendung der Geschäftsordnung
beschließen möge , die Anträge der genannten Mitglieder
an die Commission zur Berichterstattung zurückzuwcisen .
Der Aufenthalt kann höchstens einige Tage betrage » , und
so pressant wird die Sache nicht sepn , daß die Regierung
nicht drei Tage zuwarten könnte . Vielleicht wartet sie
auch nicht , denn sie ist von ihrem Recht so vollkommen
überzeugt , daß sie ganz in ihrer Befugniß zu sein
glaubt , obgleich ich dieser den entschiedensten Widerspruch
entgegensetze ; sie wird sogar wahrscheinlich die Abgeord¬
netenwahl schon angeordnct haben .

Hecker unterstützt den Antrag deS Abg . Sander , weil
schon in der Commission divergirende Ansichten darüber
geherrscht hätten .

Nach einer Erörterung darüber , ob der Antrag dcö Abg .
Sander in Berathung gezogen werden solle , an welcher
außer dem RegierungScommiffär und dem Präsidenten
die Abg . Bader , Sander , Welcher , Regen an er
und Schaaff Theil nehmen , — spricht sich die Kammer
bejahend auS . Regenauer macht den Vorschlag , im
Interesse des Wahlbezirks selbst, diesen Antrag zuerst zu
beseitigen , ehe man in der Hauptsache weiter gehe ; ein
Prinzip solle nicht aufgegeben werden , die Kammer habe
aber ja schon oft Verwahrungen in das Protokoll nicder -
gelegt und könne es di S Mal auch thun .

Bader : Eine Verweisung an die Commission sei
zwecklos ; der Herr Präsident habe bereits , mit Zustim¬
mung von verschiedenen Seiten , erklärt , daß man in dem
Prinzip ganz einverstanden sei , die Negierung habe kein
Recht , nach vorgegangener Abgeordnetenwahl irgend ein
Erkenntniß über eine Wahlmännerwahl zu geben , deß¬
halb stelle er den Antrag , ohne eine weitere Diskussion
herbeiführen zu wollen : die Regierung zu bitten , eine
neue Wahlmänncrwahl in Seelbach vorzunehmen . Dieß
sei die Kammer dem Wahlbezirke schuldig , um ihm Ge¬
wißheit zu geben , ob die neue Wahl für gültig erklärt
werde , und damit nicht in der Folge ein Grund zur Ver¬

werfung der Abgeordnetcnwahl aus der jetzt vorgenom -
men werdenden Wahlmännerwahl entnommen werden könne .



v . I tzstein : Das Ganze hängt eigentlich von der
Erklärung der Negierung ab , und ich bin durchaus mit

dem Abg . Bader einverstanden . Ehe jedoch eine Erklärung

erfolgt , möchte ich auf die hohe Wichtigkeit dieser Sache ,

nämlich der Frage aufmerksam machen , ob überhaupt die

Regierung in Beziehung auf die Urwahlcn allein im

Recht sei , oder ob nicht vielleicht die Kammer vernünf¬

tigerweise — setze ich hinzu — das Recht haben muß ,
wenn Wahlen ihr vorliegen , zu frage » , ob die Männer ,
welche den Deputirten wählen , gültig gewählt seien oder

ob ihre Wahl auf Unrechtem Boden beruhe . Ein Wahn¬

sinn wäre eS , wenn eine Kammer zugebcn könnte , daß

ste eine Deputirtenwahl annchmcn müsse , weil in der

Form kein Fehler vorgegangen , daneben aber die Ge¬

wißheit vorlicgt , daß die Wahlmänner alle aus ver¬

brecherischen Handlungen , Bestechung oder andern Schlech¬

tigkeiten hervorgegangen sind . So wie der Richter bej
dem Advokaten , der eine Vollmacht vorlegt , frägt und

prüft ob sie richtig ist , so fragt und prüft die Kammer ,
ob die Vollmacht richtig ist , die der Wahlmann vorlegt .
Den Antrag des Abg . Bader muß ich » »Krüsttzen , wenn
die Regierung erklärt , daß sie dieses Recht der Kammer
anerkenne . Beharre sie aber darauf , daß sie es nicht an¬
erkenne , so finde ich den Gegenstand allerdings von der

Wichtigkeit , daß er an die Commission zurückzuweiscn ist,
um eine Prüfung über diese hochwichtige Verfassunzs -

srage anzustellcn . Es gilt hier der Wahlordnung , und einem

unserer edelsten Rechte , worauf die fonstituticneüe Frei¬

heit , woraus das Recht des Volkes beruht , Männer hie -

her zu senden , die auch wirklich sein Vertrauen haben .
Es handelt sich um eine Vcrfaffnngsfroge , sage ich , wobei

also auch jene Mehrheit der Stimmen ( von zwei Drit¬
tel ) »othwendig ist , und die überhaupt beralhen werde »

muß , nicht aber heute gelegentlich abgemacht werden darf .
Ich unterstütze deßbalb auch den Antrag , die Wahl der

Wahlmänner , welche die Regierung , meines Erachtens
auch incompetent , nämlich zu frühe ungeordnet hat , für
nichtig zu erklären , damit die künftige Wahl ihren Gang
ungehindert gehen kann .

Slaaisr . Frhr . v . Rüdt : Die neue Wahl hat man

ungeordnet , nachdem die frühere Wahlmännerwahl durch
Eikenntniß für ungültig erklärt war und die Betheiligten
nicht rekurrircn zu wollen erklärt halten ; — somit sind
alle ru beobachtenden Formen cingehalten worden . — So¬
dann muß ich allerdings die Erklärung geben , daß die

Negierung ein Reckt der Kammer , die Urwahlen zu kassire »,
nimmermehr aiierkeniicn wird . So wie die Kammer bei

ihren Beschlüssen über die Deputirtenwahlen sich von ihrer

Ansicht leiten lassen kann und nur in so weit auf die Ver¬

fügung der Regierung bezüglich der Urwahlen Rücksicht zu
nehmen braucht , alS sie glaubt , dicß thun zu können , kann

sich andrerseits auch die Regierung in Bezug auf ihre
Befugniß nicht beschränken lassen . — Schon früher habe
ich bemerkt , daß cs das einfachste wäre , wenn der Grund¬

satz ausgesprochen würde , daß von dem Tage an , wo die

Abgeordnetenwahl statlfindet , keine Rcclamation mehr gegen
die Gültigkeit einer Urwahl zulässig sei . So lange aber
bei einzelnen Wahlen fortwährend sich Mühe gegeben wird ,
Gebrechen zu finden , um sie dann an die Kammer gelangen
zu lassen , ist jenes die einzige Maßregel , welche die Re¬

gierung solchen Mißständen entgegensetzen kann .

Hecker : In dieser Erklärung ist die Wichtigkeit des

Prinzips ausgesprochen und dieselbe ist die beste Unter¬

stützung des Antrags des Abg . Sander . Man sieht jetzt,
daß eS sich um daS Princip handelt . Wir haben die Ur¬

wahlen zu prüfen und ein solches hochwichtiges Prinzip
entscheidet man nicht so gelegentlich . Wollte man dem

Abg . Bader nachgcben , so würde die Frage heute erörtert
und entschieden . Die Entscheidung könnte auf die eine
oder die andere Weise ausfallen , allein die nämliche Prin¬

zipienfrage würde in Folge des Sander ' schen Antrags
wiederkehren . — Niemand wird bestreiten , daß wen » man

d >r Negierung das angesprochene Recht einränmke , damit

die ganze Verfassung lediglich zu einem Spielwerk und einer

Comödie würde ; kenn so oft es sich davon handelte , einen

wirklich vollständigen Deputirten hieher zu senden , würde

man die Urwahlen kassiren und damit so lange forlfahren ,
bis man die rechten Wahlmänner , d . h . diejenigen , die

nach Wunsch stimmen , gefunden hätte .
Bader : Man kann der Erklärung bcr Regierung

nicht triftiger entgegen treten , als wenn man die Wahl
verwirft .

RindeschWender glaubt , man hätte die Frage
über die Gültigkeit der nachgefolgtcn Wahlmänner so

lange verschieben sollen , bis man darüber einig sei , ob

man die Abgeordnetenwahl selbst für ungültig oder gültig
erkläre , trete letzteres ein , so falle jene Frage von selbst

weg . Die Frage selbst sei indessen allerdings höchst

wesentlich und um so wichtiger nach der kategorischen Er¬

klärung von der Regierungsbank . Ihm scheine dieser Er¬

klärung fast noch nicht ein Mal gehörig dadurch enlgcgcu -

getreten zu sein , daß man die neuen Wahlmänner für

ungültig erkläre , denn der von der Regierung ausge¬

sprochene Grundsatz falle damit noch nicht über den

Haufen ; gleichwohl werde er sich damit begnügen , dem

Antrag des Abg . Baum bcizutreten . — Der Fall fei
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denkbar , daß die Wahl deS Abg . Lichtcnaucr für gültig
erklärt werde , dann fei ein Deputirtcr da , welcher von
andern Wahlmännern gewählt fei , denjenigen die

jetzt als solche erscheinen . Trete dieser Dcputirte nun

durch Tod oder freiwillig in der Zwischenzeit aus , so
würde der folgende Abgeordnete wieder durch ganz andere

Wahlmänner gewählt werden als der frühere , während
doch die Wahlordnung ausdrücklich bestimme , daß die

Wahlmänner dieselben sein müssen , im Fall eines nicht
durch das Loos entschiedenen Austritts eines Dcputirten .
Schon dieser Umstand beweise , wie viel zu voreilig die

neue Wahl angeordnet worden sei . Bei der schon im

Commissionsbericht ausgesprochenen richtigen Ansicht , daß
die Kammer allein das Recht habe , nach ein Mal voll¬

zogener Dcputirtenwahl über die Gültigkeit der Wabl -
männcrwahl zu entscheiden , erscheine eS als ein Akt der
Gnade von Seiten der Kammer , wenn sie eine unbefugte
Anordnung der Negierung hintennach gntmüthig aner¬
kenne und für gültig erkläre — dicß könne unmöglich ge¬
schehen . Schließlich stimmt der Redner dem Anträge des
Abg . Sander bei .

Junghanns : Ich bin mit dem Abg . Bader im
Prinzip nicht einverstanden , allein um dieses Prinzip
handelt cS sich auch gegenwärtig nicht . Wir haben über
die Gültigkeit der Dcputirtenwahl in Lahr und über die
Anordnung einer neuen Wahl zu entscheiden . Wir werden
die Gültigkeit der Wahl verwerfen und die Regierung
bitten , eine neue anzuordnen , womit der lange schon
dauernde Streit , Kraft dessen dieser Bezirk gar nicht ver¬
treten wurde , sein Ende erreicht . Ob die Wahlmännerwahl ,
welche jetzt in Seclbach angcordnet wurde , kassirt oder
aufrecht erhalten wird , ist ganz gleichgültig , allein das ist
von Wichtigkeit , daß eine neue Wahl überhaupt vorge -
nommen werde .

Hecker : Der Herr Abgeordnete würde also dem
Antrag des Abg . Bader , die neue Wahlmännerwahl für
ungültig zu erklären , gleichfalls beitrctcn .

Welcher : Auf solche Weise fassen wir aber einen Be¬
schluß , der durchaus ungehörig ist , nämlich über eine
Wahl , welche gegenwärtig nicht zu unserer Prüfung vor¬
liegt . Wenn mau durch einen Beschluß aussprechcn wollte ,
man gebe das Prinzip nicht zu , daß die Negierung diese
Wahl vornehmen konnte , und man der Negierung hievon
Mittheilung macht , mit der Aufforderung , demgemäß zu
verfahren , und das , was nicht dem Gesetz gemäß geschehen

ist , wieder aufzuheben , so könnte ich es mir noch gefal¬
len lassen . Nur in der Form können wir den Antrag
des Abg . Bader annehmen , daß wir der Negierung er¬
klären , wir erkennen das Prinzip nicht an , daß sie die
Wahl angcordnet hätte , und die Kammer werde demge¬
mäß bei einer später » Wahlprüfung entscheiden . Aber
jetzt schon eine Ungültigkeit anszusprechen , würde ich für
bedenklich halten , denn ich erkläre , daß ich , der ich nach
meinem Gewissen berufen bin , bei der neuen Wahl meine
Stimme zu geben , wenn auch die Kammer ausspräche ,
sie wolle im Voraus die Negierung begnadigen und die
neue Wahl für gültig erkennen , mich gleichwohl nicht da¬
ran gebunden hielte .

Staatsrath Frhr . v . N ü d t weist den schon ein paar
Mal vorgekommenen Ausdruck des Begnadigcns zurück
und beharrt auf der früher ausgesprochenen Ansicht der
Negierung .

Ban m : Was der Hr . Berichterstatter persönlich gegen
mich gesagt , trifft mich heute so wenig , als sonst . Dem Hrn .
Präsidenten des Ministeriums des Innern muß ich dagegen
auf feine frühere Aeußeruug erwidern , daß ich von dem
Augenblick au , wo diese Wahlmännerwahl ausgeschrieben
wurde , bis nach Vollendung oerselben nicht in Seelbach war .
Als Anwalt habe ich die Petition , welche an die Kammer
kam , gefertigt ; dieses aber natürlich nur auf Anforderung
von Einzelnen gcthan . Ich selbst habe keine llnierschriften
gesammelt . Sodann muß ich den harten Vorwurf nachdrück¬
lich zurückweisen , als ob ich Gift und Groll ausgieße , wenn
mir meine Pflicht gebietet , in diesem Saale zu reden . Eben¬
sowenig spreche ich hier als Bürgermeister von Lahr und als
Untergebener , sondern lediglich als Deputirtcr und nach
meinem Eide !

Der Präsident reassumirt nunmehr die gestellten An¬
träge und bringt zuvörderst den CominisnouSantrag zur
Abstimmung , welcher c t n st i m m i g angenommen wird .

Bader formirt feinen Antrag folgendermaßen :
die Regierung zu ersuchen mit Nichtbeachtung der von
dem Amte Lahr schon ungeordneten und vorgcnommencn
Wahlmännerwahl eine neue cinzuleitcn .

Baum und Wclcker vereinigen sich mit diesem Antrag ,
worauf der Präsident die Kammer fragt , ob auch dieser
Antrag angenommen werde .

Dicß wird mit einer Minorität von 4 Stimmen bejaht .
Schluß der Sitzung .
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